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1. Ausgangs- und Auftragslage

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG Lüne-
burg) hat am 09.06.2015 entschieden, dass die Regel-
stundenanhebung für die Gymnasiallehrkräfte gegen 
die Fürsorgepflicht des Dienstherrn aus Art. 33 Abs. 5 
Grundgesetz (GG) verstoße, weil der Verordnungsge-
ber den aus der genannten Vorschrift resultierenden 
prozeduralen Anforderungen nicht hinreichend Rech-
nung getragen habe. Als Grundlage zur angemesse-
nen Ausübung der Fürsorgepflicht nannte das Gericht 
§ 60 Abs. 1 des Niedersächsischen Beamtengesetzes 
(NBG), wonach „die regelmäßige Arbeitszeit im Jah-
resdurchschnitt 40 Stunden in der Woche nicht über-
schreiten (darf).“

Die Landesregierung habe – so das Urteil – die die 
Erhöhung tragenden Erwägungen weder vollständig 
in der Verordnungsbegründung selbst offengelegt, 
noch habe sie die tatsächlichen Grundlagen für die 
Ausübung ihrer Einschätzungsprärogative – nämlich 
die tatsächliche Arbeitsbelastung der niedersächsi-
schen Gymnasiallehrkräfte – vor Verordnungserlass in 
einem transparenten Verfahren sorgfältig und nach-
vollziehbar ermittelt. Repräsentative Erhebungen 
auf der Basis von Selbstauskünften und Befragungen 
sieht das Gericht als geeignete Methode an.

Zugleich monierte das Gericht einen Verstoß gegen 
den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG 
in seiner Ausprägung als Willkürverbot, weil sich vor 
dem Hintergrund des vorliegenden Verstoßes gegen 
die prozeduralen Anforderungen des Art. 33 Abs. 5 
GG ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung 
der verbeamteten niedersächsischen Gymnasiallehr-
kräfte gegenüber den nicht von einer Erhöhung der 
Regelstundenzahl betroffenen verbeamteten Lehr-
kräften des Landes nicht feststellen lässt.

Das Niedersächsische Kultusministerium hat darauf-
hin ein Expertengremium eingesetzt, das zum einen 
die arbeitszeitrelevanten Tätigkeiten von Lehrkräften 
und Schulleitungen ermitteln und sodann nach objek-
tiven Kriterien bewerten soll. Damit sollen verbindli-
che Standards gesetzt werden, die eine rechtssichere 
Bemessung der Arbeitszeit der Lehrkräfte und der 
Schulleitungen ermöglichen. Hierfür braucht es Kri-
terien, Instrumente und Verfahren. Das Gremium soll 
Vorschläge erarbeiten, die im Nachgang u. U. auch in 
der Niedersächsischen Verordnung über die Arbeits-

zeit der Beamtinnen und Beamten an öffentlichen 
Schulen (Nds. ArbZVO-Schule) abgebildet werden sol-
len.

Das Gremium setzt sich zusammen aus Arbeitswissen-
schaftlern, Bildungswissenschaftlern sowie Praktikern 
aus Schule und Schulverwaltung. Die Spitzenorganisa-
tionen der zuständigen Gewerkschaften und Berufs-
verbände wurden gemäß § 96 NBG einbezogen, da 
es sich um die Vorbereitung allgemeiner Regelungen 
der beamtenrechtlichen Verhältnisse handelt. Der 
Niedersächsische Beamtenbund hat zwischenzeitig 
seine Mitwirkung eingestellt.

Das Gremium hat sich am 7.12.2016 konstituiert, zwi-
schenzeitig fünfzehn ganztägige Sitzungen inklusive 
einer Klausurtagung durchgeführt und sich zunächst 
mit den einschlägigen und vorliegenden Materialien 
vertiefend auseinandergesetzt:

•	 	Normenkontrollverfahren;	Arbeitszeit	niedersäch-
sischer	 Gymnasiallehrkräfte;	 Unvereinbarkeit	 der	
Anhebung der Regelstundenzahl von 23,5 auf 24,5 
Stunden mit Art. 33 Abs. 5 und Art. 3 Abs. 1 GG, 
Urteil des OVG Lüneburg 5. Senat vom 09.06.2015 
– 5 KN 148/14 u.a.,

•	 	§	60	NBG	vom	25.	März	2009	(Nds.	GVBl.	2009,	72),
•	 	Nds.	ArbZVO-Schule	vom	14.	Mai	2012	(Nds.	GVBl.	

2012, 106) zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 06.07.2017 (Nds. GVBl. S. 234),

•	 	„Untersuchung	 zur	 Ermittlung,	 Bewertung	 und	
Bemessung der Arbeitszeit der Lehrerinnen und 
Lehrer im Land Nordrhein-Westfalen“ von Mum-
mert + Partner 1999. Die Gutachter im Auftrage 
des Arbeitsstabes Aufgabenkritik beim Finanzmi-
nisterium Nordrhein-Westfalen orientierten sich 
an Jahresarbeitszeitvolumina und empfahlen be-
reits frühzeitig, sich an den fünf Leitkategorien 
Unterricht, Unterrichtsvor- und Nachbereitung, 
Korrekturen, unterrichtsbezogene Aufgaben so-
wie sonstige Aufgaben zu orientieren. Mummert + 
Partner rieten zu einer Stärkung der „Dispositions- 
und Entscheidungskompetenz der einzelnen Schu-
le (…), um schul(programm)spezifischen Besonder-
heiten Rechnung zu tragen.“,

•	 	Ergebnisbericht	 „Niedersächsische	 Arbeitszeitstu-
die Lehrkräfte an öffentlichen Schulen 2015 / 2016“ 
der Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerk-
schaften der Georg-August-Universität Göttingen, 
August 2016 (Arbeitszeitstudie im Auftrag der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
Niedersachsen),

•	 	Historischer	Überblick	über	die	Studien	zur	Arbeits-
zeit	von	Lehrkräften	der	letzten	60	Jahre,	„Zeiter-
fassungsstudien zur Arbeitszeit von Lehrkräften in 
Deutschland. Konzepte, Methoden und Ergebnisse 
von Studien zu Arbeitszeiten und Arbeitsvertei-
lung im historischen Vergleich. Expertise im Auf-
trag der Max-Träger-Stiftung“, i.E.,

•	 	Bericht	zur	Onlinebefragung	„Mehr	Zeit	für	gute	
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Schule“ der Leuphana Universität Lüneburg, März 
2017,

•	 	Ergebnisbericht	 „Niedersächsische	 Arbeitsbe-
lastungsstudie 2016. Lehrkräfte an öffentlichen 
Schulen“ der Kooperationsstelle Hochschulen und 
Gewerkschaften der Georg-August-Universität 
Göttingen, März 2017 (Arbeitsbelastungsstudie im 
Auftrag	der	GEW	Niedersachsen)	incl.	einem	Über-
blick über die die arbeitsbezogenen Verhaltens- 
und Erlebensmuster (AVEM),

•	 	„Orientierungsrahmen	 Schulqualität	 in	 Nieder-
sachsen als Grundlage der Qualitätsentwicklung 
an allgemein bildenden Schulen“ (RdErl. d. MK v. 
16.7.2014	–	31-81	821-1;	SVBl.	2014,	442).

Es wurden sodann Experten der Hamburger Schulbe-
hörde eingeladen, um das „Hamburger Lehrkräftear-
beitszeitmodell“ aus dem Jahre 2003 vorzustellen und 
zu diskutieren. In Hamburg wird – ausgehend von 
Mummert + Partner 1999 (s.o) – ebenfalls von einem 
Jahresarbeitszeitkonto der Lehrkräfte ausgegangen. 
Die Aufgabenbereiche der Lehrkräfte werden unter-
teilt in unterrichtsbezogene Aufgaben, funktionsbe-
zogene Aufgaben, allgemeine Aufgaben sowie Son-
dermaßnahmen. Zudem wurde für die individuelle 
Festlegung der Soll-Arbeitszeit der einzelnen Lehr-
kräfte eine Differenzierung nach Fächern („Fächer-
Faktorisierung“) zugrunde gelegt.

Eine Abfrage bei allen Bundesländern wurde gestar-
tet und erfolgreich beendet, um die jeweils gültigen 
Arbeitszeitverordnungen in Erfahrung zu bringen 
und um zu erfahren, ob, in welchen Ländern und ggf. 
wie über Projekte zur Erfassung der Arbeitszeit von 
Lehrkräften oder Veränderungen gültiger Verord-
nungen beraten wird.

Das Niedersächsische Kultusministerium wurde ge-
beten, zu vielen Detailfragen entweder in fachlichen 
Stellungnahmen oder in Vorträgen im Gremium selbst 
Stellung zu beziehen. Erörtert wurden dabei Themen 
wie

•	 	Arbeitszeit,	 Anrechnungs-	 und	 Ermäßigungsstun-
den, Funktionsämter und -stellen,

•	 	Unterrichtsversorgung	in	allgemein-	und	berufsbil-
denden Schulen,

•	 	Statistik	der	Lehrkräfte	in	Niedersachsen,
•	 	Dienst-	und	Erwerbsunfähigkeit	sowie	Wiederein-

gliederung,
•	 	Entlastungen	 der	 Schulleitungen	 und	 Schulen,	

Schulsozialarbeit, nicht lehrendes pädagogisches 
und Verwaltungspersonal,

•	 	Vorgaben	 des	 Dienstherrn	 zu	 Teilzeit,	 Schulfahr-
ten, Ruhezeiten, Arztbesuchen, Fort- und Weiter-
bildungen,

•	 	Erkenntnisse	 zur	 Umsetzung	 der	 inklusiven	 Bil-
dung in Niedersachsen sowie

•	 	Prüfungsmitteilung	 des	 Niedersächsischen	 Lan-

desrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit kleiner 
Grundschulstandorte.

Dieser Sachstandsbericht skizziert die bisherigen Er-
kenntnisse und Empfehlungen, an deren Konkretisie-
rung weiter zu arbeiten ist.

2. Empirische Basis: Göttinger Arbeitszeitstudie 

Zu einer Vielzahl wichtiger Merkmale der Arbeits-
zeitbelastung von Lehrkräften in Deutschland liegen 
wissenschaftliche Befunde in konsistenter Form vor. 
Auf dieser Grundlage können Umfänge, Belastungen 
und relevante Einflussfaktoren auf die Arbeitszeit von 
Lehrkräften identifiziert, Bewertungen vorgenommen 
und Regulationsempfehlungen gegeben werden.

Neben belastbaren aktuellen Befunden besteht bei 
einigen Themen Forschungsbedarf, da manche vorlie-
gende Befunde zehn oder zwanzig Jahre bzw. noch 
älter sind. Außerdem gehen neuere schulpolitische 
Entwicklungen	in	quantitativer	Hinsicht	zwar	faktisch	
in die aktuellen Befunde ein, lassen sich aber nicht 
einzeln	 differenzieren;	 in	 qualitativer	 Hinsicht	 be-
steht dort deshalb in Einzelfällen ebenfalls noch For-
schungsbedarf.

Mit der Göttinger Arbeitszeitstudie der Autoren 
Mußmann, Riethmüller und Hardwig (2016) existiert 
inzwischen ein normenkonformes Erhebungsverfah-
ren, das aktuelle, differenzierte und repräsentative 
Arbeitszeitdaten für niedersächsische Lehrkräfte der 
drei Schulformen Grundschule, Gesamtschule und 
Gymnasium liefert1. Die Göttinger Arbeitszeitstudie 
enthält nach Auffassung des Gremiums eine gute em-
pirische Basis für die hier vorzunehmende Bestands-
aufnahme, also des Status Quo in Niedersachsen.

Im Unterschied zu bisherigen Schätzverfahren wur-
de mit der Göttinger Arbeitszeitstudie eine zeitnahe,  
digital gestützte und differenzierte Erfassung der Ar-
beitszeit von Lehrkräften in Niedersachsen über ein 
gesamtes pädagogisches Jahr auf breiter empirischer 
Basis durchgeführt. Anders als bei den zuvor aus Me-
thodengründen üblichen und notwendigen Kombi-
nationen aus Teilerhebungen einzelner Tätigkeiten 
und definierter Zeiträume, aus Schätzverfahren und 
Hochrechnungen im Methodenmix mit Interview 
verfahren, werden durch eine solche Vollerfassung 
alle beruflichen Tätigkeiten der beteiligten Lehrkräf-
te über komplette Tage, Wochen und Schulphasen 
erfasst.

a) Methodeninnovation und Tätigkeitstruktur
Methodeninnovationen liegen insbesondere in der 
elektronischen Zeiterfassung, dem umfassenden Tä-
tigkeitenkonzept und der Auswertung der Arbeits-
zeiten	 anhand	 des	 Vollzeitlehreräquivalents.	 Insbe-
sondere die Auswertung der Arbeitszeiten anhand 

1	 	Es	wurden	weitere	öffentliche	Schulformen	untersucht,	die	aber	aufgrund	von	zu	geringen	Beteiligungsquoten	und	von	strukturellen	Stichprobendefiziten	
nicht zu repräsentativen Ergebnissen führten. Die Befunde zu diesen Schulformen können gleichwohl wichtige Orientierungen insbesondere zur Tätigkeits-
verteilung der Lehrkräfte dieser Schulformen im Sinne von Pilotergebnissen liefern.
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des	 Vollzeitlehreräquivalentes	 macht	 Zeiten	 unab-
hängig von der individuellen Unterrichtsverpflich-
tung vergleichbar und bildet damit die wirkliche 
Arbeitsstruktur aller Lehrkräfte im ‚System Schule‘ 
ab. Bislang wurden üblicherweise nur Vollzeitkräfte 
verglichen.

Auf diese Weise können nicht nur Wochen-, sondern 
auch Jahresverläufe der Arbeitszeit dokumentiert und 
sowohl Arbeitszeitvolumina, als auch Tätigkeitsstruk-
turen nach Schulform, Vollzeit, Teilzeit, Geschlecht 
und Alter differenziert analysiert werden.

Erhebungszeitraum der Göttinger Arbeitszeitstudie 
war vom 13. April 2015 bis zum 03. April 2016. Damit 
startete die Zeiterfassung am ersten Schultag nach 
den Osterferien 2015 und endete am letzten Tag der 
Osterferien 2016. Es wurde also kein vollständiges Ka-
lenderjahr erhoben (51 Wochen), aber es wurde ein 
komplettes pädagogisches Jahr erfasst, d. h. alle re-
levanten Phasen eines Schuljahres (z. B. Einschulung, 
Projektphasen, Erarbeitungs-, Vertiefungs- und Prü-
fungsphasen etc.), die in den verschiedenen Schulfor-
men und Jahrgängen höchst unterschiedlich ausfallen 
können, waren im Erhebungszeitraum vertreten. So-
mit wurde ein komplettes Schuljahr strukturell abge-
bildet.

Die Studie bildet eine Modellstichprobe anhand der 
Merkmale Schulform, Region, Einzugsgebiet ab, die 
in guter Näherung für drei Schulformen erreicht wur-
de: Für die Schulformen Grundschule, Gesamtschule 
(Integrierte Gesamtschule (IGS) und Kooperative Ge-
samtschule (KGS) wurden gemeinsam erfasst) und 
Gymnasium kann von repräsentativen Ergebnissen 
durch einen hohen Anteil an der Grundgesamtheit 
(mehr als 5 %) und durch eine überwiegende struk-
turelle	 Übereinstimmung	 mit	 der	 Grundgesamtheit	
(Geschlecht,	 Teilzeitquote,	 Alter)	 ausgegangen	 wer-
den. Im Falle der Haupt-, Real- und Oberschulen  
(1,23 %), der berufsbildenden (1,04 %) und Förder-
schulen	(1,90	%)	sind	die	Beteiligungsquoten	zu	ge-
ring und die strukturelle Verteilung weist zu große 
Defizite auf, so dass lediglich Pilotergebnisse mit ein-
geschränkter	Übertragbarkeit	auf	die	Grundgesamt-
heiten vorliegen.

Die wichtigsten konzeptionellen Innovationen der 
Göttinger	 Arbeitszeitstudie	 betreffen	 die	 „Durch-
schnittswoche“	und	das	„Vollzeitlehreräquivalent“.
Will man Arbeitszeiten von Lehrkräften untereinan-
der, aber auch mit denen anderer Berufs- und Sta-
tusgruppen vergleichen, ist ein Vergleich auf Ebene 
von Jahresarbeitszeiten zwingende Voraussetzung. 
Wochenarbeitszeiten greifen zu kurz, da Lehrkräfte 
(bei rechnerisch vergleichbarem Urlaubsanspruch) 
in den Schulferienzeiten flexiblere Arbeitszeiten ha-
ben, deren Umfang in der öffentlichen Debatte und 
bei einzelnen Studien allerdings gelegentlich über-
sehen wurden. Tatsächlich arbeiten Lehrkräfte – mit 

Einschränkungen in den Sommerferien – regelmäßig 
und in substantiellem Umfang auch während der Fe-
rienzeiten. Sie arbeiten darüber hinaus häufig auch 
regelmäßig an Wochenenden und an Feiertagen. Ein 
den Anforderungen des § 60 NBG entsprechendes 
Verfahren muss deshalb die gesamte Jahresarbeitszeit 
von Lehrkräften auf die Schulwochen umlegen, um so 
einen	Vergleichsmaßstab	–	die	„Durchschnittswoche“	
(IST) – von Lehrkräften mit anderen Beamten und Ta-
rifangestellten zu erhalten.

Vorangegangene Studien konnten aus methodischen 
Zwängen nur Vollzeitlehrer(-gruppen) miteinander 
vergleichen.	 In	 Wirklichkeit	 sind	 die	 Teilzeitquoten	
allerdings gerade im Schulbereich mit ca. 25 % an 
Gesamtschulen, 30 % an Gymnasien und sogar 45 % 
an Grundschulen vergleichsweise hoch. Teilzeitarbeit, 
d.h. unterschiedliche, sehr individuell zugeschnitte-
ne Arbeitszeiten, sind in der Schule keine Ausnah-
me von der Normalarbeit, sondern der Regelfall. Auf 
diese schulische Realität reagiert das Konstrukt Voll-
zeitlehreräquivalent.	 Es	 quantifiziert	 die	 reale	 Ar-
beitsverfügbarkeit von Individuen einer Gruppe von 
Lehrkräften und bricht sie auf ein Vollzeit-Niveau um. 
Das	Vollzeitlehreräquivalent	 ist	die	Summe	der	 indi-
viduellen Tarifstunden-SOLL-Faktoren und gibt die 
Anzahl der Vollzeitlehrerinnen und Vollzeitlehrer an, 
die eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern unter 
Berücksichtigung der individuellen Arbeitsverfügbar-
keiten repräsentiert. Eine Gruppe von 10 Lehrkräften, 
von denen 5 in Vollzeit (Tarifstunden-SOLL-Faktoren 
von jeweils 1,0) und 5 in 50 %-iger Teilzeit arbeiten 
(Tarifstunden-SOLL-Faktoren von jeweils 0,5), er-
geben	 in	 Summe	 7,5	 Vollzeitlehreräquivalente.	 Um	
ihre geleistete Arbeit nun mit einer Vollzeitstelle zu 
vergleichen, wird die Summe der tatsächlich geleis-
teten Arbeitszeit (z. B. 300 Stunden) aller 10 Lehr-
kräfte	durch	die	7,5	Vollzeitlehreräquivalente	geteilt	
(Beispielergebnis = 40 Stunden). Würde man einfach 
durch die Anzahl der Lehrkräfte teilen, wäre der er-
rechnete Wert (Beispielergebnis dann = 30 Stunden) 
nicht mit einer Vollzeitstelle vergleichbar, denn dann 
würde auch das erwartete SOLL sinken. Ein Durch-
schnittsergebnis	 auf	 Basis	 des	 Vollzeitlehreräquiva-
lentes gibt den Vergleichswert für eine Vollzeitstelle 
an, ist aber nicht identisch zum personenbezogenen 
Durchschnitt (40 Stunden vs. 30 Stunden). Sein Nut-
zen besteht darin, die tatsächliche Struktur der Lehr-
kräfte in Niedersachsen mit ihren individuell sehr 
unterschiedlichen Soll-Arbeitszeiten abbilden zu 
können, um nicht der Fiktion einer “Normal”-Lehr-
kraft mit vollem Stundendeputat aufzusitzen. Bei 
seiner Berechnung werden individuelle Größen wie 
flexible Arbeitszeitregelungen, Arbeitszeitkonten, 
Teilzeitregelungen etc. berücksichtigt, die sich auf 
die gesetzlichen oder tariflichen SOLL-Arbeitszeiten  
(= Tarifstunden-SOLL-Faktor) auswirken. Das Vollzeit-
lehreräquivalent	 ist	 die	 Summe	 individueller	 Tarif-
stunden-SOLL-Faktoren (TSF), die sich zu Vollzeitlehr-
kräften addieren.
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Für die Erfassung der Arbeitszeiten setzt die Göttin-
ger Studie das folgende Kategoriensystem ein:

•	 	Unterrichtszeit	und	Vertretungsstunden
•	 	Aufsichten
•	 	Korrekturzeiten
•	 	Unterrichtsvor-	und	Nachbereitung
•	 	Abschlussprüfungen
•	 	Betriebspraktika
•	 	Feststellungsverfahren
•	 	Funktionsarbeit
•	 	Schulleitungsfunktionen
•	 	Konferenzen	/	Sitzungen
•	 	Arbeitsgruppe	/	Ausschuss
•	 	Pädagogische	Kommunikation
•	 	Vernetzung	/	Organisation
•	 	Fahrten	/	Veranstaltungen	ohne	Übernachtung
•	 	Fahrten	/	Veranstaltungen	mit	Übernachtung
•	 	Arbeitsplatzorganisation
•	 	Arbeitsraum	Schulgebäude
•	 	Weiterbildungszeit
•	 	Krankheitstag
•	 	Arztbesuch
•	 	Sonderurlaub
•	 	Fördergutachten
•	 	Wege	zwischen	Schulen

Das Kategoriensystem wurde im Expertengremium 
eingehend diskutiert und für angemessen und praxis-
gerecht befunden.2

b) Wichtigste Ergebnisse im Überblick
Die Göttinger Arbeitszeitstudie liefert im aggregier-
ten Ergebnis für alle drei repräsentativen Schulfor-
men zusammen folgende Struktur in acht Tätigkeits-
klassen. Der reine, gehaltene Unterricht umfasst nur 
35 % der tatsächlichen Arbeit von Lehrkräften, un-
terrichtsnahe Lehrarbeit 31 % und die verschiedenen 
Funktionen 8 %, alle weiteren Tätigkeiten 26 % (Ab-
bildung 1).

Ein	 historischer	 Überblick	 über	 die	 Studien	 zur	 Ar-
beitszeit von Lehrkräften der letzten 60 Jahre, in der 
alle relevanten Arbeitszeituntersuchungen verglichen 
werden (Hardwig, Mußmann i.E.), kommt zu dem Er-
gebnis, dass Lehrkräfte in Deutschland im Vergleich 
der Jahresarbeitszeiten in nahezu allen relevanten 
Studien der letzten 40 Jahre über der Vergleichsnorm 
(Sollarbeitszeit, Regelarbeitszeit) von Beamten und 
Tarifbeschäftigten liegen. In der Göttinger Arbeits-
zeitstudie übersteigt die empirische Jahresarbeitszeit 
2015-2016 die Jahres-SOLL-Arbeitszeit ebenso wie die 
empirische Durchschnittswoche in den meisten Schul-
formen die Normwoche.

Die Göttinger Studie ermittelt über die drei reprä-
sentativen Schulformen hinweg eine aggregierte 
durchschnittliche Jahresarbeitszeit (IST) der Vollzeit-
lehreräquivalente	 von	 1.850	 Stunden.	 Die	 Jahres-
SOLL-Arbeitszeit im öffentlichen Dienst betrug 1.784 
Stunden. Die SOLL-Arbeit während der Schulzeit be-

2  Das Gremium ist sich einig in der Feststellung, dass die Krankheitsanteile, würden sie nicht anfallen, die Lehr- und anderen Tätigkeitswerte der Lehrkräfte 
zumindest teilweise erhöhen würden. Daher sind Krankheitstage, Arztbesuch und Sonderurlaub nicht deputatsrelevant im Sinne der individuellen Lehrver-
pflichtungsvorgaben. Sie sind aber relevant für die Bemessung der Kapazitäten im Schulbetrieb, die der Dienstherr als Personalzuweisung an die Schulen 
vorsehen	muss	und	daher	an	anderer	Stelle	(im	Erlass	„Klassenbildung	und	Lehrerstundenzuweisung	an	den	allgemein	bildenden	Schulen	(RdErl.	d.	MK	v.	
7.7.2011 - 15- 84001/3 -, SVBl. 2011 Nr. 8, S. 268, zuletzt geändert durch RdErl. d. MK v. 16.7.2015 (SVBl. 2015, S. 366) sog. Klassenbildungserlass) zu regeln hat.

Abbildung 1: Durchschnittliche Verteilung der Tätigkeiten aggregiert in den drei Schulformen Gymnasium, 
Gesamtschule und Grundschule nach acht Tätigkeitsklassen (repräsentativ, in Stunden und Prozent)

Unterricht

Unterrichtsnahe Lehrarbeit

Funktionen

Kommunikation

Fahrten / Veranstaltungen

Arbeitsorganisation

Weiterbildung

Sonstige Tätigkeiten

© Kooperationsstelle Universität Göttingen
  - Arbeitszeitstudie 2015 / 2016
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trug für Lehrkräfte 46:38 Stunden, ihr empirisch er-
mitteltes Durchschnittswochen-IST 48:18 Stunden 
über die drei Schulformen (wenn die komplette IST-
Jahresarbeitszeit auf Schultage bzw. Schulwochen 
umgerechnet wird). Eine differenzierte Verteilung 
der einzelnen Arbeitsanteile von Lehrkräften für die 
insgesamt 24 Tätigkeitskategorien und acht Klassen 
zeigt Tabelle 1.

Über	das	 Jahr	verteilen	 sich	die	 festgestellten	Tätig-
keiten wie folgt:
Auf der Grundlage von weit über drei Millionen ein-
zelner Zeiteinträge können Arbeitsvolumina auch wo-
chenweise ausgewiesen werden (vgl. Abbildung 2). 
So wird anschaulich, in welcher Weise sich die durch-
schnittlich	48:18	Stunden	pro	Vollzeitlehreräquivalent	
und Schulwoche über die einzelnen Jahreswochen 

Tabelle 1: Durchschnittswoche aggregiert in den drei Schulformen Gymnasium, Gesamtschule und Grund- 
schule pro Vollzeitlehreräquivalent (repräsentativ, in Stunden und Prozent)

Abbildung 2: Jahresarbeitszeitverlauf von Lehrkräften aus drei repräsentativen Schulformen pro Vollzeitleh-
reräquivalent (n = 2.440,  VZLÄ = 2.039.21,  WochenarbeitszeitSOLL = 46:38,  WochenarbeitszeitIST = 48:18)
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verteilen. Erkennbar sind einzelne Belastungsspitzen 
von zum Beispiel 49:02 durchschnittlichen Wochen-
stunden in der zweiten Januarwoche, mehrere Wo-
chen um 46 und 47 Stunden oder der nicht unerheb-
liche Umfang von Ferienarbeitszeiten. Bedenkt man 
die große individuelle Streuung der erhobenen Ar-
beitszeiten, steigt noch die Bedeutung dieser Durch-
schnittswerte. Auf der Ebene von Einzelpersonen kön-
nen	zeitlich-quantitative	und	qualitative	Belastungen	
kulminieren und gesundheitsgefährdende Ausmaße 
annehmen. Insgesamt stellt sich die Frage, ob unter 
Belastungsgesichtspunkten nicht einzelne schulische 
Aufgaben zeitlich entzerrt werden können bzw. wie 
deren zeitliche Taktung verbessert werden kann.

Vor dem Hintergrund dieses Jahresverlaufes der Ar-
beitszeitbelastung und der Belastungsspitzen sind die 
folgenden Punkte zu berücksichtigen:

i) Hohe Arbeitszeitbelastungen stehen in einem Zu-
sammenhang zum subjektiven Belastungserleben. 
Wesentliche Belastungsfaktoren wurden in der Göt-
tinger Arbeitsbelastungsstudie (Mußmann, Hardwig, 
Riethmüller 2017) und der Onlinebefragung der Leu-
phana-Universität (Paulus, Horstmann, Baydar, Da-
daczynski 2017) identifiziert. Hier seien nur die zwei 
wichtigsten hervorgehoben: Vollzeitlehrkräfte stoßen 
an Belastungsgrenzen (Deckeneffekte) und für eine 
große Anzahl aller Lehrkräfte stellt sich die Diagnose 
fehlender Erholungszeiten bzw. entgrenzter Arbeits-
zeiten im Schulalltag.

ii) Seit längerem wird wissenschaftlich die Existenz 
von Deckeneffekten bei Vollzeitkräften diskutiert. 

Vermutet werden insbesondere Abstriche bei der 
Qualität der Arbeit(svorbereitung) und der pädago-
gischen Kommunikation, weil Vollzeitkräfte während 
der Schulzeiten an zeitliche Obergrenzen stoßen 
bzw. (indiv.) Belastungsmaxima erreichen. Gleichzei-
tig wird vermutet, dass einige Teilzeitkräfte ihre De-
putatsstunden reduzieren, um diesem Dilemma zu 
entgehen. Dies würde bei vielen Vollzeitkräften zu 
Fehlbeanspruchungen und bei Teilzeitkräften zu (re-
lativen)	Mehrarbeitsquoten	führen.	Untersuchungen	
von Schaarschmidt, Fischer, Sieland, Rahm, Tarnows-
ki (2007) in Nordrhein-Westfalen zu realistischen, am 
pädagogischen Bedarf ausgerichteten Zeitbedarfen 
für einzelne Tätigkeiten zeigten deutlich höhere Be-
darfe, als üblicherweise in der Schulpraxis realisiert 
werden können.

iii) Die gesundheitlichen Risiken durch die hohe Ar-
beitszeitbelastung werden durch die begrenzten 
Erholungsmöglichkeiten während der Schulzeit er-
höht: Schulpausen dienen allzu häufig nicht der Er-
holung. Zwischen 65 % und 76 % aller Lehrkräfte (je 
nach Schulform) arbeiten an mindestens 80 % aller 
Wochenenden, zwischen 49 % und 62 % aller Lehr-
kräfte an 80 % aller Sonntage. Tatsächlich arbeiten 
Lehrkräfte – mit Einschränkungen in den Sommerferi-
en – regelmäßig und in substantiellem Umfang auch 
während der Ferienzeiten. Etwa 17 % der Lehrkräfte 
in Vollzeit überschreiten sogar während der Schul-
zeit dauerhaft die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 
48 Stunden pro Woche (vgl. Mußmann, Riethmüller, 
Hardwig 2016). Insgesamt 33 % der Lehrkräfte in Voll-
zeit überschreiten an immerhin 10 bis 15 Wochen im 
Jahr diese gesetzliche Grenze.

Abbildung 3: Durchschnittswoche (IST) nach Altersklassen von Lehrkräften der drei Schulformen Gymnasium, 
Gesamtschule und Grundschule in drei Tätigkeitsklassen (n = 2.440)
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Bei der Analyse der Arbeitszeiten nach Altersgrup-
pen fallen die mit dem Alter anwachsenden Durch-
schnittsarbeitszeiten auf. Das Merkmal Alter hat ei-
nen signifikanten Einfluss auf die IST- SOLL-Differenz. 
Statistische Analysen zeigen einen linearen Zusam-
menhang von Alter und Mehrarbeit. Lehrkräfte über 
45 Jahre leisten ca. eine Stunde mehr Funktionsarbeit 
als Jüngere und übernehmen 02:16 Stunden mehr 
Schulleitungsfunktionen. Abbildung 3 zeigt ab der 
Altersgruppe	 35-39	 Jahre	 eine	 Überschreitung	 der	
Normwoche von 46:38 Stunden mit Maxima über  
50 Wochenstunden bei den ältesten Gruppen.
Außerdem erkennt man eine Verschiebung in der Tä-
tigkeitsstruktur der Lehrkräfte: in jüngeren Jahren ist 
der Unterrichtsanteil größer, mit zunehmender beruf-
licher Erfahrung werden mehr Funktionen sowie Lei-
tungsaufgaben übernommen und es ist anzunehmen, 
dass auch in stärkerem Maße anspruchsvollere Auf-
gaben ebenso im Kollegium, wie in den Lerngruppen 
und in Prüfungsausschüssen übernommen werden. In 
der Summe wachsen die Arbeitszeitbelastungen mit 
dem Alter.

c) Schulformbezogene Ergebnisse für Grundschulen, 
Gesamtschulen und Gymnasien im Überblick
Bei differenzierender Betrachtung nach Schulformen 
fallen zunächst die unterschiedlichen Deputate als 
SOLL-Größen (in 45-Minuten-Einheiten) auf. Vollzeit-
lehrkräfte an Grundschulen unterrichten 28 Unter-
richtsstunden, sofern sie keinen Ermäßigungs- oder 
Entlastungsmerkmalen etwa für spezifische Sonder-
aufgaben	 („Funktionen“)	 unterliegen.	 Da	 die	 em-
pirische Zeiterfassung auf Stundenbasis (hh:mm:ss) 
erfolgt, ist zur Orientierung auch die Umrechnung 
in Zeitstunden von Bedeutung: 28 Deputatsstunden 
entsprechen 21:00 Zeitstunden. (Tabelle 2)

In die Erhebung der Arbeitszeiten an Gesamtschulen 
gingen in der Göttinger Arbeitszeitstudie sowohl IGS, 
als	auch	KGS	gemeinsam	ein;	sie	können	nicht	diffe-
renziert berichtet werden. Die Deputatsverpflichtung 
von 24,5 Regelstunden entspricht 18:00 Zeitstunden.
Anders als bei den Gesamtschulen, bei denen in die 
Erhebung sowohl Systeme mit, als auch ohne Sekun-
darstufe II eingingen, weisen alle untersuchten Gym-
nasien Oberstufen auf. Die Deputatsverpflichtung 
beträgt 23,5 Regelstunden, was im Idealfall 17:40 
Zeitstunden reinem Unterricht entspricht.

In die im Folgenden betrachteten Durchschnittswo-
chen gehen alle Tätigkeiten von Lehrkräften ein, die 
über ein gesamtes pädagogisches Jahr hinweg an-
fallen, also auch Arbeitszeiten an Wochenenden, an 
Feiertagen oder zu Ferienzeiten. Alle erfassten Zeiten 
finden sich anteilig in der Durchschnittswoche wieder. 
Als empirische Größe umfasst sie somit gleichfalls Pla-
nungs- und Vorbereitungszeiten an Ferientagen. Fällt 
Unterricht im Rahmen von Schulveranstaltungen, Pro-
jekten	 oder	 Schulfahrten	 (mit	 oder	 ohne	 Übernach-
tung) an, wurden die entsprechenden Zeiten dort no-
tiert	und	vermindern	 so	die	Kategorie	„Unterricht“.	
Außerdem vermittelt die Durchschnittswoche einen 
Überblick	 über	 (anteilige)	 Krankheitstage	 und	 auch	
aus sonstigen Gründen effektiv ausfallender Unter-
richt	geht	nicht	in	die	Kategorie	„Unterrichtszeit	und	
Vertretungsstunden“	 ein.	 In	 der	 Klasse	 „Unterricht“	
werden also nur tatsächlich erteilter Unterricht und 
Aufsichtszeiten minutengenau erfasst.

Die SOLL-Arbeitszeit pro Woche ist für alle Lehrkräf-
te mit 46:38 Stunden gleich. Gesamtschullehrkräfte 
erfüllen ziemlich exakt diese Norm, an Grundschulen 
wird sie empirisch um 01:20 Stunden und an Gymna-
sien im Durchschnitt um 03:05 Stunden überschritten. 
Bei eingehender schulformspezifischer Analyse der 
Tätigkeiten fällt zunächst der mit 41 % hohe Unter-
richtsanteil an Grundschulen auf, an Gesamtschulen 
wird 33 % der Arbeitszeit im Unterricht verbracht und 
an Gymnasien 30 %. Zwar sind die Aufwände für Un-
terrichtsvor- und Nachbereitung zwischen 19 % und 
21 % vergleichbar hoch, aber Korrekturzeiten betra-
gen an Grundschulen mit 02:03 Stunden weniger als 
ein Drittel der 06:45 Stunden an Gymnasien. Bei den 
empirisch erfassten Gesamtschulen gilt es zu beden-
ken, dass nicht alle über ausgebaute Oberstufen ver-
fügten, dies erklärt ihre anteiligen 00:51 Stunden an 
Abschlussprüfungen, während bei Gymnasien 01:41 
Stunden eingehen. 

Der Anteil für Funktionsarbeiten und Schulleitungs-
aufgaben ist an Grundschulen mit 7 % oder 03:22 
Stunden am geringsten, während an Gymnasien allein 
für Funktionsaufgaben bereits 02:38 Stunden aufge-
wandt werden. Ebenso auffällig sind die Strukturun-
terschiede im Kommunikationsbereich: Lehrkräfte an 
Grundschulen wenden mit 03:41 Stunden besonders 
große	 Anteile	 ihrer	 Arbeitszeit	 für	 „Pädagogische	

Tabelle 2: Deputate nach Schulform und deren Umrechnung in Zeitstunden
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Tabelle 3: Durchschnittswoche in den drei Schulformen Gymnasium, Gesamtschule und Grundschule pro Voll-
zeitlehreräquivalent (repräsentativ, in Stunden und Prozent)
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Kommunikation“ (Gespräche mit Eltern, Schülern und 
Kollegen etc.) auf, während Gymnasiallehrkräfte nur 
02:39 Stunden im Jahreswochenschnitt benötigen. 
Gesamtschullehrkräfte betreiben hier einen mittleren 
Aufwand, sind aber mit 02:03 Stunden am intensivs-
ten in Konferenzen und Sitzungen im Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen aktiv. An Grundschulen 
wird schulintern ähnlich hoch mit 01:41 Stunden kon-
feriert, an Gymnasien mit 01:15 Stunden vergleichs-
weise am geringsten. Vor dem Hintergrund der äl-
teren Jahrgangsstufen verwundert schließlich nicht, 
dass in den weiterführenden Schulformen anteilig um 
ca. eine Stunde mehr Aufwand bei Fahrten und Ver-
anstaltungen	mit	Übernachtungen	anfällt.	Insgesamt	
lässt sich feststellen, dass sowohl die aufgewendeten 
Arbeitszeiten, als auch die Tätigkeitsstrukturen schul-
formspezifisch ausgeprägt sind. Den Gesamtüberblick 
vermittelt Tabelle 3.

Die oben dargestellten Befunde beziehen sich auf das 
Vollzeitlehreräquivalent.	 Im	 Vollzeitlehreräquivalent	
sind alle vorkommenden Strukturmerkmale des Sys-
tem	 Schule	 enthalten	 –	 neben	 „normalen“	 Vollzeit-	
und Teilzeit-Lehrkräften aller Fächerkombinationen, 
die keine zusätzlichen Funktionen im Schulsystem 
übernehmen, auch Lehrkräfte mit Funktionstätigkei-
ten (sowohl mit, als auch ohne Entlastungsstunden 
und mit oder ohne Funktionsstellen) und solche mit 
den verschiedensten Schulleitungsfunktionen. In der 
Studie	 selbst	wurde	das	Merkmal	„Schulleiterin	und	
Schulleiter“	 bzw.	 „Nicht-Schulleiterin	 und	 Nicht-
Schulleiter“ nicht erhoben, weil dies unter Akzep-
tanzgesichtspunkten zu Verzerrungen hätte führen 
können. Das Gremium wollte allerdings Kenntnisse 
über die arbeitszeitliche Belastung speziell von Schul-
leiterinnen und Schulleitern gewinnen.

Aus diesem Grund entwickelte das Gremium eine 
Operationalisierung zur Auswertung des verfügbaren 
Datensatzes, die zumindest Näherungswerte liefern 
sollte: gebildet wurde eine Gruppe von n=114 Lehr-
kräften, welche mutmaßlich der Schulleitung in den 
Schulformen Grundschule, Gesamtschule und Gym-
nasium angehören, weil sie über mindestens neun 
Stunden Entlastung (angenommene Grenze: kleine 
Grundschulen) und über Einträge mit mindestens 
fünf Zeitstunden Schulleitungsfunktion verfügen. 
Diese Gruppe ist annahmekonform tatsächlich zeit-
lich besonders belastet. (Durchschnittswoche: 53:20 
Stunden)

Als Nebenprodukt dieser Schulleitungs-Operationa-
lisierung traten nun auch die Arbeitszeiten der ver-
bleibenden Restgruppe mit weniger als neun Ent-
lastungsstunden in den Blick. Zwar ist diese Gruppe 
genauso	 wenig	 „typrein“,	 wie	 die	 näherungsweise	
gebildete Schulleiterin und Schulleiter-Gruppe, zu der 
ja auch Nicht-Schulleiterin und Nicht-Schuleiter mit 
einer hohen Anzahl von Funktionstätigkeiten und 
Entlastungsstunden gehören. Dennoch lassen sich 

näherungsweise	 Arbeitsstrukturen	 von	 „normalen“	
Vollzeit- und Teilzeit-Lehrkräften mit maximal acht 
Entlastungsstunden abbilden. Um einen Vergleich 
zwischen Vollzeit- und Teilzeitlehrkräften herstellen 
zu können aggregiert die Göttinger Arbeitszeitstu-
die	auch	Teilzeitkräfte	zu	Vollzeitlehreräquivalenten.	
Dies ermöglicht eine vergleichende Betrachtung der 
erbrachten Leistungen im Grundschul-, IGS/KGS- und 
Gymnasialbereich, nicht hingegen bei Haupt-, Real- 
und Oberschulen, da die empirische Basis hier unzu-
reichend ist. Die Göttinger Arbeitszeitstudie hat für 
die drei repräsentativen Schulformen folgende Ar-
beitszeiten und Tätigkeitsstrukturen für Vollzeitlehr-
kräfte ermittelt (Tabelle 4).

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Ope-
rationalisierung im Auftrag des Gremiums liefert die 
Auswertung der Tätigkeiten und Arbeitszeiten von 
Schulleiterinnen und Schulleitern (also Lehrkräften 
mit mehr als neun Entlastungsstunden) näherungs-
weise die in Tabelle 6 dargestellten Ergebnisse. Zu 
beachten ist die insgesamt geringe Fallzahl von nur 
114 teilnehmenden Schulleiterinnen und Schulleitern 
(Grundschule: 78, IGS/KGS: 17, Gymnasium 19). 

Die in Tabelle 6 aufgeführten Ergebnisse sind nicht re-
präsentativ und können nur der ersten Orientierung 
dienen. Die erste Spalte zeigt zum Vergleich die be-
reits aus Tabelle 1 bekannten aggregierten Werte für 
alle Lehrkräfte an den repräsentativ erfassten Schul-
formen, Spalte drei die Werte der verbleibenden Rest-
gruppe	der	sogenannten	„Nicht-Schulleiterinnen	und	
Nicht-Schulleiter“. Nach dieser Operationalisierung 
verbringen Schulleiterinnen und Schulleiter fast die 
Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Schulleitungsaufgaben 
(23:30 Stunden oder 44 %) und noch einmal 13 % mit 
Kommunikation.	 Zusammen	 mit	 „Unterrichtsnaher	
Lehrarbeit“ sind sie in der Durchschnittswoche nur in 
14:47 Stunden oder 28 % ihrer insgesamt 53:20 Stun-
den im Unterricht engagiert. Schließlich verbringen 
Schulleiterinnen und Schulleiter mit 03:08 Stunden 
doppelt so viel Zeit in Konferenzen und Sitzungen, als 
Nicht-Schulleiterinnen und Nicht-Schulleiter und neh-
men mit knapp einer Stunde der Durchschnittswoche 
seltener	 an	 Fahrten	 mit	 Übernachtung	 teil.	 Außer	
den etwas längeren Weiterbildungszeiten sind alle 
anderen Tätigkeiten mit Nicht-Schulleiterinnen und 
Nicht-Schulleitern vergleichbar. Besonders hohe Ar-
beitszeitbelastungen drücken sich allerdings in einer 
IST-SOLL-Differenz von im Durchschnitt 06:42 Stunden 
im Vergleich zu 01:22 Stunden bei allen anderen Lehr-
kräften aus.
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Tabelle 4: Wochenarbeitszeit von Vollzeitlehrkräften (ohne Schulleiterinnen/Schulleiter) in den drei Schulfor-
men Gymnasium, Gesamtschule und Grundschule pro Vollzeitlehreräquivalent (repräsentativ)
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Tabelle 5: Wochenarbeitszeit von Teilzeitlehrkräften (ohne Schulleiterinnen und Schulleiter) in den drei Schul-
formen Gymnasium, Gesamtschule und Grundschule pro Vollzeitlehreräquivalent (repräsentativ)
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Tabelle 6: Wochenarbeitszeit von Schulleiterinnen und Schulleitern in den drei Schulformen Gymnasium, Ge-
samtschule und Grundschule pro Vollzeitlehreräquivalent (repräsentativ)
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3. Bewertung der Ergebnisse

Gesetzliche Grundlage der Nds. ArbZVO-Schule ist 
§ 60 Abs. 5 i. V. m. § 63 Abs. 2 NBG. Basierend auf 
der allgemeinen Regelung des § 60 Abs. 1 NBG, nach 
der die regelmäßige Arbeitszeit niedersächsischer 
Beamtinnen und Beamter im Jahresdurchschnitt  
40 Wochenstunden beträgt, bestimmt die Nds. 
ArbZVO-Schule die sich daraus für den Schulbetrieb 
ergebenden Verpflichtungen, insbesondere die sich 
aus der besonderen Arbeitszeitverteilung ergeben-
den	Konsequenzen.

Aus rechtssystematischen Gründen sowie aus Gleich-
behandlungs- und Fürsorgegesichtspunkten dürfen 
die Verpflichtungen aus einer Nds. ArbZVO-Schule die 
Verpflichtungen aus § 60 Abs. 1 NBG nicht überschrei-
ten, d.h. alle vom Dienstherrn geforderten Tätigkei-
ten einer Lehrkraft müssen in einer 40 Stundenwoche 
zu erbringen sein. Da diese Verpflichtung nur jahres-
durchschnittlich zu erfüllen ist und im Schulbetrieb 
die Besonderheit der unterrichtsfreien Zeit zu be-
rücksichtigen ist, errechnet sich hieraus für die Unter-
richtswochen der Jahre 2015-2016 eine wöchentliche 
Arbeitszeit von durchschnittlich 46:38 Stunden.

Das Gremium ist darüber hinaus der Auffassung, 
dass alle fachlich notwendigen Tätigkeiten in diesem 
Zeitrahmen erfüllbar sein müssen.

Das Gremium hält die Niedersächsische Arbeitszeitstu-
die 2015/1016 der Universität Göttingen des Weiteren 
für eine geeignete empirische Basis zur Beurteilung 
der von Lehrkräften erbrachten Tätigkeiten und der 
hierfür aufgebrachten Zeiten.

Zwar können sowohl hinsichtlich der Methodik der 
Selbstaufschreibung, als auch der besonderen Mo-
tivation des Auftraggebers und der Teilnehmenden 
Bedenken gegen den objektiven Aussagewert der 
Studie geltend gemacht werden, doch sind diese nach 
Auffassung des Gremiums nicht durchgreifend.

Wie bei allen größeren empirischen Untersuchungen 
spielen Vorbehalte auf verschiedensten Ebenen bei 
der Beurteilung der ermittelten Befunde eine Rolle. 
Dem wurde in der Göttinger Arbeitszeitstudie mit 
ausgewiesenen wissenschaftlichen Methoden sowie 
transparenten Kriterien und Prozessschritten begeg-
net. Bei der Beurteilung der Güte einer empirischen 
Studie spielen darüber hinaus Qualität und Quantität 
der Stichprobe, der Aufwand an Qualitätssicherungs-
maßnahmen und Plausibilitätsprüfungen sowie die 
Frage eine Rolle, ob Pilotstudien, Pretests, Eingewöh-
nungsphasen, kommunikative Feedbackschleifen für 
Teilnehmende sowie zusätzliche Non-Response- und 
Abbrecherbefragungen durchgeführt und berück-
sichtigt wurden. In all diesen Punkten wurde ein ho-
her	Aufwand	getrieben;	die	Standards	wurden	einge-
halten.

Bei der Beurteilung der Frage, ob die in der Göttin-
ger Arbeitszeitstudie erhobenen Tätigkeiten zum 
Arbeitsauftrag einer Lehrkraft gehören, ist § 50 Nie-
dersächsisches Schulgesetz (NSchG) zu berücksichti-
gen. Danach haben Lehrkräfte nicht nur einen Un-
terrichts- sondern auch einen Erziehungsauftrag, den 
sie in eigener pädagogischer Verantwortung ausfül-
len. Ebenfalls zu berücksichtigen ist § 32 NSchG, der 
Schulleiterinnen und Schulleitern sowie Lehrkräften 
im Rahmen des Konzeptes der Eigenverantwortli-
chen Schule die Verpflichtung zur Qualitätsentwick-
lung auferlegt.

Das Gremium hat keine Zweifel, dass die oben dar-
gestellten Tätigkeiten die aktuelle Arbeitsrealität der 
Mehrheit niedersächsischer Lehrkräfte widerspiegeln. 
Dies gilt trotz der empirisch festzustellenden großen 
Bandbreiten3 auch für die für diese Tätigkeiten erfass-
ten Zeiten.

Das Gremium hat keine Zweifel an den Ergebnissen 
der Göttinger Studie zu den Jahresarbeitszeiten, die 
für	das	statistische	Konstrukt	Vollzeitlehreräquivalent	
ermittelt wurden und hat sie deshalb zur Grundla-
ge	seiner	Überlegungen	gemacht.	Danach	liegen	die	
festgestellten Wochenarbeitszeiten für die Durch-
schnittswochen in den repräsentativen Schulformen 
über der Normvorgabe des § 60 Abs. 1 NBG: Die 
durchschnittliche statistische Mehrarbeit beträgt ag-
gregiert 1:40 Stunden pro Schulwoche und Lehrkraft. 
An den Gesamtschulen wird der Normwert erreicht, 
in den Grundschulen liegt die Wochenarbeitszeit 1:20 
Stunden über der Normvorgabe, an den Gymnasien 
3:05 Stunden. (vgl. Tabelle 3)

Mit Ausnahme von Teilzeitlehrkräften an Grundschu-
len liegen die tatsächlich erteilten Unterrichtsstunden 
z.T. deutlich unter der sich unmittelbar aus der Regel-
stundenzahl ergebenden Unterrichtsverpflichtung. 
Dieser Tatbestand ist darin begründet, dass Lehrkräf-
te Anrechnungsstunden und Ermäßigungsstunden 
zugeteilt bekommen sowie darin, dass Lehrkräfte im 
Rahmen des Lehrerarbeitszeitkontos und der schul-
internen flexiblen Arbeitszeitregelung eine von der 
Regelstundenzahl abweichende individuelle Unter-
richtsverpflichtung haben. Die individuell zu leistende 
Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte liegt in der 
Praxis deutlich unter der Regelstundenzahl (Deputa-
te) der jeweiligen Schulform.

Die Göttinger Arbeitszeitstudie hat für die Schul-
formen Förderschule, Haupt-, Real- und Oberschule 
sowie für die berufsbildenden Schulen keine reprä-
sentativen Ergebnisse erbracht, die wissenschaftli-
chen Ansprüchen genügen. Ermittelt wurden für die 
Förderschule bezogen auf die Durchschnittswoche in 
der Summe 44:47 Stunden, für die Haupt-, Real- und 
Oberschule 42:51 Stunden und für die berufsbilden-
den Schulen 45:31 Stunden. Sofern eine empirisch be-
gründete Veränderung der Unterrichtsverpflichtung 

3   Die individuell geleisteten Arbeitszeiten weisen große Streuungen der IST-SOLL-Differenz auf.
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erwogen wird, muss aus Sicht des Gremiums zunächst 
eine entsprechende empirisch belastbare Erhebung 
der tatsächlichen Arbeitszeiten in den genannten 
Schulformen erfolgen.

Wie oben dargestellt beziehen sich die festgestellten 
Daten	auf	Vollzeitlehreräquivalente,	die	alle	vorkom-
menden Strukturmerkmale des Systems Schule enthal-
ten. Eine Differenzierung nach Vollzeit- und Teilzeit-
kräften ohne Schulleiterinnen und Schulleiter (Tabelle 
4 und Tabelle 5) ergibt, dass die durchschnittlichen 
Arbeitszeiten der Vollzeitlehrkräfte dicht an der sich 
aus § 60 Abs. 1 NBG ergebenden Normzeit von 46:38 
Stunden liegen. Sie wird an Gymnasien geringfügig 
überschritten und liegt an Grundschulen und Gesamt-
schulen geringfügig darunter.

Aus der Erhebung der Arbeitszeiten in der Durch-
schnittwoche ist nicht erkennbar, ob dies aus einer 
sachgerechten Bemessung der Regelstundenzahl in 
der Nds. ArbZVO-Schule resultiert oder ob der in Ka-
pitel	 2	 dargestellte	 physische	 „Deckeneffekt“,	 d.h.	
eine Erschöpfung der Leistungsfähigkeit, die Ursache 
hierfür ist. Jedenfalls haben sich Vollzeitlehrkräfte 
ohne Leitungsaufgaben mit den Arbeitszeitregelun-
gen des § 60 NBG i.V.m. der Nds. ArbZVO-Schule ar-
rangiert.

Wissenschaftlich wird die Annahme vertreten, dass 
Vollzeitlehrkräfte unter Zeitdruck häufig in ein Qua-
litäts-Dilemma geraten: Sie müssen Abstriche bei der 
Qualität der eigenen Arbeit machen, a) um ihr Stun-
denpensum zu schaffen (Deputat bzw. Unterrichts-
verpflichtung) bzw. b) um verantwortbare physische 
und psychische Belastungsgrenzen im Rahmen ihrer 
Wochenarbeitszeit nicht zu überschreiten. Die empi-
risch zu ermittelnde Grenze liegt bei Vollzeitkräften 
zwischen 45 und 46 Wochenarbeitsstunden.

Damit zusammenhängend besteht die Annahme, dass 
es einer Gruppe von Teilzeitlehrkräften (TSF zwischen 
0,6 und 0,9) gelingt, durch individuelle Stundenre-
duktion diesem Dilemma zu entgehen. Bei einem 
Vergleich der Arbeitsstrukturen fällt auf, dass Teil-
zeitlehrkräfte bei bestimmten Tätigkeiten (Unter-
richtsnahe Lehrarbeit, Pädagogische Kommunikation) 
eine deutlich andere Arbeitsstruktur aufweisen. Ver-
mutung ist daher, dass Vollzeitlehrkräfte gerade bei 
diesen Tätigkeiten besonders unter Druck geraten. 
Unter Qualitätsgesichtspunkten wird daher empfoh-
len, politisch zu entscheiden, ob die Arbeitsstruktur 
der Teilzeitlehrkräfte als dienstlich bedingt anerkannt 
werden soll, ob sie zum Standard erhoben und als 
Maßstab des Aufwands für Vollzeitlehrkräfte dienen 
soll.

Umgerechnet	 auf	 Vollzeitäquivalente	 überschreiten	
Teilzeitlehrkräfte das Arbeitszeitsoll von 46:38 Stun-
den zum Teil erheblich. Festzustellen sind im Wesent-
lichen zwei Ursachen:

•	 	Zum	 einen	 liegt	 der	 Aufwand	 von	 Teilzeitlehr-
kräften für unterrichtsnahe Lehrarbeit, also für 
Korrektur, Vor- und Nachbereitung, pädagogische 
Kommunikation etc. deutlich über dem von Voll-
zeitlehrkräften.

•	 	Zum	anderen	liegen	die	von	Teilzeitlehrkräften	für	
Fahrten und Veranstaltungen, für Kommunikation 
(also Konferenzen, Arbeitsgruppen), für Arbeitsor-
ganisation und für einige weitere administrative 
Tätigkeiten gemeldeten Zeiten zum Teil deutlich 
über denen der Vollzeitlehrkräfte. Als dienstlich 
notwendig anzuerkennen sind diese Mehraufwän-
de	nur	soweit	dies	der	Erlass	„Besondere	Regelun-
gen für teilzeitbeschäftigte und begrenzt dienst-
fähige Lehrkräfte an öffentlichen Schulen“ (RdErl. 
d.	 MK	 v.	 7.4.2017	 –	 14-	 03143/2	 (111);	 Nds.	 SVBl.	
2017	,304),	sog.	„Teilzeiterlass“,	nicht	ausschließt.	
Das Gremium empfiehlt die Wirkungen des Teilzei-
terlasses im Schulalltag zu gegebener Zeit zu eva-
luieren.

Nach den bisher vorliegenden Zahlen der Göttinger 
Arbeitszeitstudie überschreiten Schulleiterinnen und 
Schulleiter die Wochenarbeitszeit von 46:38 Stunden 
deutlich. (vgl. Tabelle 6) Die Ursachen hierfür scheinen 
weniger bei den Klassen Unterricht und Funktionen, 
sondern eher bei den weiteren Tätigkeiten, vermut-
lich insbesondere im Bereich der Kommunikation zu 
liegen. Auch die sich aus der der Eigenverantwortlich-
keit der Schulen, dem Ganztagsbetrieb und dem sozi-
alen Umfeld der Schule ergebenen Aufgaben müssen 
i. S. einer Arbeitsplatzbeschreibung erhoben werden. 
Es bedarf deshalb weiterer Untersuchungen.

Der Aussagewert der Göttinger Arbeitszeitstudie für 
den Bereich der Schulleiterinnen und Schulleiter ist 
beschränkt. Da zum einen die Studie Schulleiterinnen 
und Schulleiter nicht als solche erfasst hat und zum 
anderen die Zahl der Teilnehmenden sehr gering und 
damit die Repräsentativität mit vermutlich 114 Schul-
leiterinnen und Schulleitern (GS: 78, IGS/KGS: 17, Gym: 
19) nicht gegeben ist, ist es aus Sicht des Gremiums 
erforderlich, eine eigenständige Arbeitszeiterhebung 
durchführen zu lassen. In diesem Zusammenhang soll-
te auch geprüft werden, ob Aufgaben, die Schullei-
terinnen und Schulleiter wahrnehmen, die nicht zum 
Kernbereich der Aufgaben der Leitung gehören, auf 
andere Funktionsträgerinnen und Funktions-träger 
übertragen werden können, z.B. auf Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter, Koordinatorinnen und Koor-
dinatoren, Didaktische Leiterinnen und Didaktische 
Leiter. Dabei ist auch die mit steigendem Alter festge-
stellte Arbeitszeitbelastung zu berücksichtigen.
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4. Empfehlungen

Die zeitliche Belastung der Lehrkräfte ist – wie darge-
stellt – nur zum Teil durch eine unmittelbare Unter-
richtsverpflichtung determiniert. Die obligaten Tätig-
keiten stellen einen wesentlichen Teil der zwingend 
zu erledigenden Aufgaben dar.

Einige dieser Aufgaben müssen in einer Nds. ArbZVO-
Schule berücksichtigt werden, andere sollten über die 
Ausstattung der Schulen mit personellen Kapazitäten 
befriedigt werden. Dies gilt neben dem oben erwähn-
ten Personalbedarf für Weiterbildung, Sonderurlaub 
und krankheitsbedingte Ausfälle insbesondere für die 
sozialräumlich unterschiedliche Beanspruchung der 
Schulen durch Sprachförderung, Integration, Inklusi-
on und Ganztag.

Nach Auffassung des Gremiums sollte eine neue Ar-
beitszeitverordnung sowohl das Stundendeputat in 
den Blick nehmen, als auch die Möglichkeit, Lehrkräf-
te für die Wahrnehmung von unterrichtlichen Aufga-
ben und Tätigkeiten für die Entwicklung der Schule 
individuell zu entlasten.

Die derzeit gültige Arbeitszeitverordnung sieht keine 
Anrechnungsstunden vor, die ausdrücklich für beson-
dere unterrichtliche Belastungen vergeben werden. 
Das Gremium regt an, dass für die Schulen aller Stu-
fen und Schulformen eine Zuweisung von Anrech-
nungsstunden eingeführt wird, die ausdrücklich der 
Entlastung für unterrichtliche Aufgaben dienen. Mit 
einer solchen Zuweisung von Anrechnungsstunden 
kann der Arbeitgeber ermöglichen, insbesondere die-
jenigen Lehrkräfte zu entlasten, die einer besonderen 
Arbeitsbelastung ausgesetzt sind, z.B. indem sie in be-
sonders großen Lerngruppen unterrichten oder her-
ausgehobene soziale Aufgaben zu bewältigen haben. 

a) Kurzfristige Empfehlungen
Die Göttinger Arbeitszeitstudie belegt für die drei 
repräsentativen Schulformen Grundschule, Gesamt-
schule (IGS und KGS) und Gymnasium die folgenden 
durchschnittlichen Mehrarbeiten pro Lehrkraft:

Grundschule   + 1:20 Std.
Gesamtschule   + 0:04 Std.
Gymnasium   + 3:05 Std.

Das Gremium hält es für geboten, diese Werte nicht 
isoliert zu betrachten, sondern sowohl die Decken-
effekte, wie auch die beträchtlichen Streuungen der 
nachgewiesenen Arbeitszeiten in allen drei Schulfor-
men einzubeziehen. Die vorstehend dargestellte De-
taillierung der Göttinger Studie nach Vollzeit- bzw. 
Teilzeitkräften sowie Schulleiterinnen und Schulleiter 
ergibt ein differenziertes Bild. Nicht alle Lehrkräfte an 
den drei als repräsentativ angesehenen Schulformen 
überschreiten die gesetzlichen Arbeitszeiten, so dass 
für pauschale Deputatkürzungen keine rechtliche 

Veranlassung	 besteht.	 Im	 Übrigen	 vertritt	 der	 Vor-
sitzende die Auffassung, dass bei einer Neuregelung 
der schulischen Arbeitszeiten die unterschiedlichen 
Belastungen nach Fächern und Jahrgängen Berück-
sichtigung finden sollten. Der zeitliche Aufwand für 
Vor- und Nachbereitung und Korrektur differiert s. E. 
stark, so dass für pauschale Regelungen kein Raum 
besteht. Auf die differenzierten Deputate nach der 
Hamburger Arbeitszeitregelung – und das Füllhorn 
von Anrechnungsstunden gemäß den Bekanntma-
chungen des Bayerischen Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus über die Unterrichtspflichtzeit der 
Lehrer an den jeweiligen Schulformen − wird insofern 
verwiesen.

Auf Grund der wissenschaftlich fundierten Ergebnis-
se der Göttinger Arbeitszeitstudie können sowohl 
Reduktionen bei den Unterrichtsverpflichtungen, als 
auch Erhöhungen bei den Anrechnungsstunden er-
folgen und begründet werden. Da die Ergebnisse von 
Schulform zu Schulform differieren, ist die Kommis-
sion der Meinung, dass die notwendigen politischen 
Entscheidungen schulformspezifisch sein sollten.

Die Kommission empfiehlt folgende Maßnahmen, die 
zügig umgesetzt werden können:

1) Grundschule
Auf Grund der erheblichen Streuung werden die 
Regelungen zu den Anrechnungsstunden erheblich 
verändert, um den Grundschulen zu ermöglichen, 
besondere Belastungen/Anforderungen (z.B. unter-
richtsbezogene Aufgaben im Bereich der Inklusion, 
Sprachförderung auf Grund von Migration sowie die 
besonderen Belastungen im Bereich der pädagogi-
schen Kommunikation) zielgerichtet ausgleichen zu 
können.

2) Gesamtschule
Die Regelungen zu den Anrechnungsstunden werden 
in geringem Maße verändert, um den Gesamtschulen 
zu ermöglichen, besondere Belastungen (z.B. unter-
richtsbezogene Aufgaben im Bereich der Inklusion, 
Sprachförderung auf Grund von Migration sowie die 
besonderen Belastungen im Bereich der pädagogi-
schen Kommunikation) zielgerichtet ausgleichen zu 
können.

3) Gymnasium
Die oben dargelegten Zahlen könnten auf den ersten 
Blick nahelegen, die Unterrichtsverpflichtung an den 
Gymnasien zu senken.

Die Göttinger Arbeitszeitstudie weist jedoch aus, dass 
sehr große Streuungen bei den individuellen Arbeits-
zeiten an den Gymnasien bestehen.

Daher ist es geboten, nicht die Unterrichtsverpflich-
tung für alle Lehrkräfte zu reduzieren, sondern die 
Gymnasien in die Lage zu versetzen, auf die sehr un-
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terschiedlichen individuellen Anforderungen/Belas-
tungen (z.B. bei deutlich überdurchschnittlichen Kurs-
größen und sehr hohem Korrekturaufwand in der 
gymnasialen Oberstufe) reagieren zu können.

Insgesamt werden die Schulen damit in die Lage ver-
setzt, die zeitliche Belastung besonderer unterrichtli-
cher Anforderungen und Aufgaben mit Anrechnungs-
stunden zielgerichtet ausgleichen zu können.

Die Kommission ist – noch – nicht in der Lage, einen 
präzisen, differenzierten Vorschlag für die Neuberech-
nung der Faktoren zur Erhöhung der Anrechnungs-
stunden bei diesen drei Schulformen zu erstellen.

Die Erhöhung sollte je Schulform insgesamt mindes-
tens ein Volumen aufweisen, das dem Handlungsbe-
darf der Göttinger Arbeitszeitstudie, der Göttinger 
Belastungsstudie	 und	 der	 Lüneburger	 Studie	 „Mehr	
Zeit für gute Schule“ je Schulform entspricht.

b) Mittelfristige Empfehlungen
In den letzten 50 Jahren sind in verschiedenen Ar-
beitszeitstudien eine Reihe von Einflussfaktoren auf 
die Länge der Arbeitszeit immer wieder untersucht 
worden. Einige dieser Daten können jedoch nicht un-
geprüft fortgeschrieben werden, da sich strukturelle 
Veränderungen im Schulsystem auf einzelne Einfluss-
faktoren ausgewirkt haben können.

Der Einfluss anderer Faktoren wie Alter/Berufserfah-
rung, Teilzeit, Funktionen, Schulformen, Arbeitsbe-
dingte Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM) auf 
die Länge der Arbeitszeit lässt sich auf Basis der Göt-
tinger Arbeitszeitstudie abschätzen. Beispielsweise ist 
in den Altersgruppen über 45 Jahre eine überdurch-
schnittliche Arbeitszeit zu verzeichnen.

Bei weiteren Einflussfaktoren, die in früheren Studien 
als relevant identifiziert worden sind (Fächer, Jahr-
gangsstufen, Klassenstärke), besteht entsprechend 
ein	Bedarf	zur	Überprüfung	und	Aktualisierung.	Auch	
wurde eine deutlich erhöhte zeitliche Belastung von 
Schuleiterinnen und Schulleitern festgestellt, hier be-
steht	noch	qualitativer	Aufklärungsbedarf.

Für die weitere Qualitätsentwicklung im System Schu-
le sind daher weitere wichtige Fragen klärungsbe-
dürftig, z.B.: Welche Arbeitszeit- und Belastungsef-
fekte ergeben sich

•	 	aus	der	eigenverantwortlichen	Schule	und	der	Or-
ganisation des Ganztagsbetriebes?

•	 	aus	 einer	 zunehmenden	 Heterogenität	 der	 Schü-
lerschaft (Inklusion etc.)?

•	 	aus	der	Digitalisierung?
•	 	Welche	Arbeitszeitpotenziale	lassen	sich	durch	ein	

förderliches Schulklima, eine wertschätzende Per-
sonalführung und die Kooperation unter Lehrkräf-
ten erschließen? Welche Effekte hat (eine professi-

onelle) Personalführung im Schulbereich?
•	 	Welche	 be-	 und	 entlastenden	 Einflüsse	 haben	

professionelle Haltungen, Kompetenzen und pä-
dagogische	 Qualitätsstandards	 genau;	 welche	
Wechselwirkungen treten ggf. auf und welche In-
terventionsmöglichkeiten sind förderlich?

•	 	Welche	 Arbeitszeiteffekte	 lassen	 sich	 für	 bislang	
nicht repräsentativ erfasste Schulformen ermit-
teln? Des Weiteren ist eine differenzierte Betrach-
tung von IGS und KGS erforderlich, die aus der 
Göttinger Studie nicht isoliert ableitbar ist.

Das Gremium hält weitere wissenschaftlich valide Un-
tersuchungen zumindest zu den vier erstgenannten 
Fragen für unabdingbar.

5. Ausblick

Die bisherigen Empfehlungen stützen sich auf das 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg und er-
wachsen aus den Ergebnissen der Göttinger Arbeits-
zeitstudie sowie der beiden Belastungsstudien.

Bis zum Abschlussbericht wird sich das Gremium noch 
ausgiebig mit dem Deckeneffekt, der Auswertung 
bereits vorliegender Daten, einer Systematik zur zu-
künftigen Bestimmung der Arbeitszeit sowie mit dem 
Volumen der notwendigen Entlastungsmaßnahmen 
befassen.

Die Kommission hält es aufgrund seiner Beratun-
gen schon jetzt für angemessen, mit den folgenden 
grundsätzlichen Ausführungen zu weitergehenden 
Untersuchungen und Entscheidungen anzuregen.

a) Arbeitszeit an allgemein bildenden Schulen
Das Gremium vertritt die Auffassung, dass die Depu-
tatverpflichtungen der Lehrkräfte an allgemein bil-
denden Schulen künftig nicht mehr nach Ausbildung 
und Schulform, sondern nach dem Bildungsauftrag 
und der Qualitätserwartung der Gesellschaft an die 
Schulen bemessen sein sollten. Aufgabe und Heraus-
forderung aller Schulen des Sekundarbereichs I sollte 
es nach Auffassung des Gremiums sein, möglichst al-
len Schülerinnen und Schülern den ihnen individuell 
höchstmöglichen Schulabschluss zu ermöglichen.
Eine Differenzierung der Unterrichtsverpflichtungen 
in der Sek I ist nach Auffassung des Gremiums nur 
möglich, soweit unterschiedliche Qualitätsstandards 
politisch definiert werden. Aus den im Schulgesetz 
formulierten Bildungsaufträgen für die verschiede-
nen Schulformen lassen sich aus Sicht des Experten-
gremiums unterschiedliche Stundendeputate nicht 
ableiten.

Das Expertengremium regt an, dass das Land Nieder-
sachsen	 die	 Überwindung	 der	 schulformbezogenen	
Lehrämter überprüft, da diese der Realität der tat-
sächlich vorhandenen Schulformen und den Notwen-
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digkeiten einer Flexibilisierung des Unterrichtseinsat-
zes nicht mehr entsprechen. Die gleiche Dauer und 
die Gleichwertigkeit der Ausbildung weisen in diese 
Richtung. Soll dieses Ziel verfolgt werden, wäre auch 
die unterschiedliche Unterrichtsverpflichtung an den 
Grundschulen, Förderschulen und den weiterführen-
den Schulen nicht länger politisch zu begründen. Ziel 
sollte es sein, diese Unterschiede abzubauen.

b) Arbeitszeit an berufsbildenden Schulen
Berufsbildende Schulen weisen zudem Besonderhei-
ten auf, die spezifische Antworten erfordern:

•	 	Die	Unterschiedlichkeit	hinsichtlich	der	Strukturen	
(Mono vs. Bündelschule) bewirkt eine unterschied-
lich aufwändige Organisationsstruktur.

•	 	Die	Strukturvielfalt	verbunden	mit	dem	jeweiligen	
unterrichtlichen Einsatz verursacht unterschiedli-
che unterrichtliche/außerunterrichtliche Ansprü-
che.

•	 	Technische	 Innovationen	 und/oder	 rechtliche	 Än-
derungen haben unmittelbare Auswirkungen auf 
die Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsge-
staltung.

•	 	Die	 sich	 in	 Folge	 der	 Digitalisierung	 unmittelbar	
verändernden Herausforderungen im schulischen 
Alltag erfordern neue Unterrichtskonzepte und 
Arbeitsformen. Digital, selbstorganisiert, kollabo-
rativ, vernetzt – so sollen bzw. werden wir nach 
Einschätzung der Wissenschaft zukünftig bzw. 
auch schon jetzt leben und arbeiten. Berufsbilden-
de Schulen müssen sich entsprechend orientieren.

•	 	Potentiale	 der	 effizienteren	 Unterrichtsvorberei-
tung (Austausch von Materialien, gemeinsame 
Vorbereitung usw.) werden nach wie vor eher sel-
ten genutzt.

Unterricht verändert sich in Folge der Digitalisierung 
und Globalisierung der Arbeitswelt zusehends: Die 
Fragen, wie wir junge Menschen auf berufliche Tätig-
keiten vorbereiten, die gegenwärtig noch gar nicht 
existieren und wie wir auf die Nutzung neuer Tech-
nologien vorbereiten, die gerade erst entwickelt wer-
den, sind zu beantworten. Es ist deshalb zu prüfen, 
ob alternative Arbeitszeitmodelle mehr Gestaltungs-
spielraum für die Unterrichtsorganisation und die 
Entwicklung neuer Formen des Lehrens und Lernens 
ermöglichen. Ein gestaltendes Regelwerk wäre dazu 
unverzichtbar.

Um die Frage der Wirkungsweise und Wirksamkeit 
im Hinblick auf sich verändernde Belastungsfaktoren 
oder Belastungsempfindungen beantworten zu kön-
nen, ist eine wissenschaftliche Begleitung erforder-
lich.
 

6. Fazit

Das Gremium vertritt die Auffassung, dass

•	 	Grundlage	 arbeitszeitrechtlicher	 Regelungen	 im	
Schulbereich (Nds. ArbZVO-Schule) § 60 NBG bzw. 
tarifrechtliche Vereinbarungen sein müssen. An-
gesichts der schulspezifischen Besonderheiten er-
rechnet sich daraus für den Erhebungszeitraum 
der Göttinger Arbeitszeitstudie eine wöchentliche 
Arbeitszeit umgerechnet auf Schulwochen von 
ca. 46:38 Stunden. Dieser Wert ist vor dem Hinter-
grund der unterschiedlichen Schuljahreslänge und 
der Lage der Feiertage entweder jährlich oder für 
einen längeren Zeitraum zu überprüfen und fest-
zuschreiben.

•	 	arbeitszeitrechtliche	 Regelungen	 nur	 auf	 der	
Grundlage empirischer Befunde getroffen werden 
sollten.

•	 	für	die	Bereiche	der	Grundschulen,	Gesamtschulen	
und Gymnasien eine belastbare empirische Unter-
suchung in Form der Göttinger Arbeitszeitstudie 
vorliegt.

•	 	die	 Göttinger	 Arbeitszeitstudie	 diesen	 Anforde-
rungen für die Bereiche der Haupt-, Real- und 
Oberschule sowie der Förderschule und der be-
rufsbildenden Schule mangels ausreichender Re-
präsentativität nicht genügt. Nach den vorliegen-
den pilothaften Erkenntnissen in diesen Bereichen 
scheint jedoch kein unmittelbarer Handlungsbe-
darf zu bestehen.

•	 	Arbeitszeitregelungen	 das	 gesamte	 Tätigkeits-
spektrum der Lehrerinnen und Lehrer berücksich-
tigen müssen. Nach der Studie werden zwei Drittel 
der eingesetzten Arbeitszeit für unterrichtliche 
Zwecke und inzwischen ein Drittel für Funktionen 
und weitere Aufgaben eingesetzt.

•	 	Ziel	politischen	Handelns	es	daher	sein	sollte,	die	
unter Druck geratenen unterrichtsbezogenen Tä-
tigkeiten zu stärken bzw. die Lehrkräfte und Schul-
leitungen von Nicht-Kernaufgaben zu entlasten.

•	 	für	 die	 in	 der	 Studie	 ausgewiesenen	 Zeiten	 für	
Krankheit, Arztbesuche, Fortbildungen und Son-
derurlaub in den Schulen hinreichende Kapazitä-
ten vorgehalten und zugewiesen werden müssen.

•	 	Vollzeitlehrkräfte	 ohne	 besondere	 Funktionen,	
insbesondere ohne Schulleitungsfunktionen of-
fensichtlich Wege gefunden haben, sich mit dem 
Spannungsverhältnis zwischen den geltenden be-
amten- bzw. dienstrechtlichen Arbeitszeiten und 
den eintretenden Deckeneffekten zu arrangieren.

•	 	Teilzeitlehrkräfte	 der	 Grundschulen,	 Gesamtschu-
len und Gymnasien die wöchentliche Arbeitszeit 
überschreiten. Es ist politisch zu entscheiden, 
ob der für unterrichtsnahe Lehrarbeit geleistete 
Mehraufwand	unter	qualitativen	Gesichtspunkten	
berücksichtigt werden soll. Die Wirksamkeit des 
Teilzeiterlasses sollte zu gegebener Zeit überprüft 
werden.

•	 	die	zeitliche	Inanspruchnahme	von	Schulleitungen	
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insbesondere aus der Eigenverantwortlichkeit und 
dem Ganztagsbetrieb durch ergänzende Gutach-
ten untersucht werden muss.

Zusammenfassend: Zur kurzfristigen Entlastung der 
nach der Studie besonders belasteten Lehrkräfte an 
Grundschulen, IGS/KGS und Gymnasien wird eine Er-
höhung der Anrechnungsstunden empfohlen.

Weitere wissenschaftliche Untersuchungen sollten 
zur zeitlichen Inanspruchnahme von Lehrkräften an 
Schulen mit besonderen sozialen Herausforderungen 
in Auftrag gegeben werden.

Bis zum Abschlussbericht wird sich das Gremium noch 
ausgiebig mit dem Deckeneffekt, der weiteren Aus-
wertung bereits vorliegender Daten, einer Systematik 
zur zukünftigen Bestimmung der Arbeitszeit sowie 
mit dem Volumen der notwendigen Entlastungsmaß-
nahmen befassen. Auch wird zu prüfen sein, ob für 
den Bereich der berufsbildenden Schulen ein Modell-
versuch zur Erprobung alternativer Arbeitszeitmodel-
le zielführend ist.
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